
A n t r a g : 1. Die Ratsversammlung beschließt den 
Baubeginn für die Umgestaltung des 
Großfleckens (Baubeschluss). 

2. Die Ratsversammlung beschließt den 
Umbau des Radweges in der 
aufgeführten Variante 1. 

3. Die Ratsversammlung beschließt den  
weiteren Zeitplan sowie den 
Bauablauf zur Umgestaltung des 
Großfleckens (vom Rathaus bis zum 
Gänsemarkt) mit dem unter 4. 
aufgeführten Zeitplan und Bauablauf 
(Bauablauf nach Empfehlung der 
Verwaltung). 

 
 


